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ANSUCHEN ZUR ANBRINGUNG EINES ÜBERKOPFBANNERS 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
O Verein  O Firma O Privat 
 

Vereinsname / Firmenname  

  
Verantwortliche Person  

Adresse 
(Straße, Hnr, PLZ, Ort)  

Telefonnummer  

Mailadresse  

  
Rechnung ergeht an:  

Name  

Zu Händen  

Adresse 
(Straße, Hnr, PLZ, Ort)  

  
Angaben zum Banner:  

Wirbt für:  

Aushang von:  

Aushang bis:  

 
Die umseitig stehende Erklärung habe ich gelesen, über die anfallenden Kosten bin ich mir bewusst. 
 
 
 
Oberndorf in Tirol, am …………………………. Unterschrift:  .................................................. 
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Angaben zum Transparent  

Länge mindestens 4 Meter – höchstens 5 Meter 

Breite mindestens 0,75 Meter – höchstens 1 Meter 

Verarbeitung Metallösen, Ränder umgeschlagen und vernäht 

 

  

Wir weisen darauf hin, dass Ankündigungen von Oberndorfer Vereinen  
bevorzugt behandelt werden. 

  

Aushangdauer  

Die Dauer des Aushanges ist mit zwei Wochen begrenzt mit der Option auf wöchentliche Verlängerung, 
sofern keine weitere Reservierung vorliegt. Ein Anbringen bzw. ein Abnehmen des Transparentes am 
Wochenende und an Feiertagen ist nicht möglich. 

 

Anlieferung und Abholung des Transparentes 

Das Banner muss spätestens einen Arbeitstag und nicht mehr als eine Woche vor dem gewünschten 
Aushangtermin im Gemeindeamt während der Parteienverkehrsstunden (Mo-Fr von 07:30 bis 12:00 Uhr 
und Mo von 14:00 bis 18:00 Uhr) angeliefert werden. Die Abholung sollte nicht länger als eine Woche nach 
Abnahme des Transparents erfolgen. Über die Abnahme ergeht eine Information (telefonisch oder per 
Mail) an die auf Seite 1 angeführte Ansprechperson. 

  

Kosten für Firmen und Privatpersonen  

Wochenmiete € 150,00 

Regiestunden zwei Mitarbeiter und ein Bauhofauto 
für Auf- und Abbauarbeiten je angefangene ½ Stunde €   70,00 

Für Oberndorfer Vereine werden die Kosten von der Gemeinde Oberndorf getragen.  


